
 

 

 

1. Geltung und Vertragsschluss 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 

die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen durch 

die leogistics GmbH (nachfolgend: „leogistics“). Sie gel-

ten auch für zukünftige Werk- und Dienstleistungen der 

leogistics für den Kunden, soweit nicht ausdrücklich et-

was anderes vereinbart ist. Abweichende Geschäftsbe-

dingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestand-

teil, auch wenn die leogistics diesen nicht ausdrücklich 

widerspricht. Sie werden auch dann nicht Vertragsbe-

standteil, wenn sie der Bestellung oder Auftragsbestä-

tigung beigefügt werden oder darauf abgedruckt sind. 

Weitere von diesen Bedingungen abweichende Verein-

barungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirk-

samkeit der schriftlichen Bestätigung durch die leogis-

tics. Genehmigte Abweichungen gelten nur für einen 

bestimmten Einzelfall und haben keine Auswirkungen 

auf zukünftige Geschäfte. Darüber hinaus gelten die Re-

gelungen dieser AGB für das vorvertragliche Schuldver-

hältnis. 

1.2. Bei Werkleistungen ist die leogistics für die Steuerung 

und Überwachung der Leistungserbringung und die er-

zielten Ergebnisse verantwortlich. Dienstleistungen 

dienen der Beratung und Unterstützung des Kunden 

durch die leogistics; für die dabei vom Kunden ange-

strebten und erzielten Ergebnisse ist der Kunde selbst 

verantwortlich. 

1.3. Der Vertragsschluss erfolgt mit der Annahme des leo-

gistics Angebots durch den Kunden. Erfordern die inter-

nen Organisationsrichtlinien des Kunden neben der Un-

terzeichnung eines Vertrages, dass der Kunde zusätzlich 

noch eine eigene Bestellung generiert, mit der er die 

Lieferungen und Leistungen bei leogistics beauftragt, so 

wird der Kunde Sorge tragen, dass der Inhalt der Bestel-

lung nicht von dem unterzeichneten Vertrag abweicht. 

 

2. Vertragsgegenstand 

2.1. Inhalt und Umfang der Leistung richten sich ausschließ-

lich nach den Vereinbarungen des Projektvertrages 

(nachfolgend Vertrag), insbesondere nach der Leis-

tungsbeschreibung der leogistics. Als Projektvertrag 

kann auch das jeweilige leogistics Angebot dienen. Dort 

sind gegebenenfalls auch die vom Kunden und der leo-

gistics zu erbringenden Vorleistungen sowie Mitwir-

kungsverpflichtungen des Kunden festgelegt. Sofern im 

Vertrag nichts Abweichendes vereinbart ist, trägt die 

Projekt- und Gesamtergebnisverantwortung der 

Kunde. 

2.2. Im Vertrag nicht enthaltene Leistungen sind nicht Ver-

tragsbestandteil, insbesondere sind Installations-, Ein-

führungs- und Pflegekosten nur dann Teil des Vertra-

ges, wenn sie ausdrücklich und schriftlich vereinbart 

wurden. 

2.3. Beide Parteien sind berechtigt, nachträglich Änderun-

gen und Ergänzungen der vereinbarten Leistung 

(Change Request) vorzuschlagen. Die leogistics wird Än-

derungsanträge des Kunden in angemessener Zeit prü-

fen und ein schriftliches Angebot über die Leistungsän-

derung, ihre Vergütung sowie eine ggf. erforderliche 

Anpassung des Zeitplans oder anderer Vereinbarungen 

unterbreiten. Die leogistics ist berechtigt, eine bean-

tragte Leistungsänderung abzulehnen, wenn sie für sie 

technisch nicht durchführbar oder mit unverhältnismä-

ßigem Aufwand verbunden ist. Den Aufwand für die 

Prüfung von Änderungsanträgen kann sie zu den ver-

einbarten Stundensätzen, hilfsweise zu den üblichen 

Stundensätzen der leogistics, in Rechnung stellen. So-

lange eine Zustimmung des anderen Vertragspartners 

nicht vorliegt, setzt die leogistics die Erbringung der 

Leistung nach dem bestehenden Vertrag fort. 

2.4. Im Übrigen sind preisliche Aussagen und andere Wer-

beunterlagen der leogistics stets freibleibend und un-

verbindlich. Etwaige weitere Leistungen kommen ent-

weder durch fristgerechte Annahme eines schriftlichen 

Angebotes der leogistics oder sonst mit Auftragsbestä-

tigung durch die leogistics zustande. Die Auftragsbestä-

tigung muss dem übermittelten Angebot entsprechen 

und bestimmt dann den Umfang der von der leogistics 

übernommenen Pflichten. 

 

3. Nutzungsrechte an Arbeitsergebnissen 

An Arbeitsergebnissen, die für den Kunden erstellt und 

diesem vertragsgemäß überlassen werden, steht, so-

weit im Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, dem 
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Kunden das unwiderrufliche, zeitlich und räumlich un-

beschränkte und nicht ausschließliche Recht zu, die   Ar-

beitsergebnisse für die mit dem Vertrag verfolgten 

Zwecke zu nutzen. 

3.1. Die Background IP der leogistics umfasst die Eigentums- 

und Nutzungsrechte an allen Arten von Immaterialgü-

tern wie insbesondere Computerprogramme (Quell-

code und Maschinencode), elektronische Bibliotheken, 

Testergebnisse, Know-How, Grafiken, Texte, Designs, 

technische Ideen, technische und kaufmännische Da-

tenbanken, Listen, Dokumentationen einschließlich der 

Rechte zur weltweiten Verwertung solcher Immaterial-

güter sowie die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte 

und dergleichen. Soweit die von leogistics für den Kun-

den erstellten Arbeitsergebnisse vorbestehende Back-

ground IP der leogistics oder eine Änderung, Weiter-

entwicklung oder Bearbeitung derselben sind, gewährt 

leogistics dem Kunden ein unwiderrufliches und nicht-

ausschließliches Recht, diese Arbeitsergebnisse zu nut-

zen, soweit und solange dies für die bestimmungsge-

mäße Verwendung der Leistungen nach dem Einzelver-

trag erforderlich ist. 

3.2. leogistics berechtigt, zur Erstellung der Arbeitsergeb-

nisse verwendetes eigenes Wissen oder Wissen seiner 

Mitarbeiter sowie genutzte Werkzeuge und Verfahren, 

die zur Wiederverwendung in anderen Leistungsver-

hältnissen bestimmt oder geeignet sind, für die Zwecke 

ihres Geschäftsbetriebs zu nutzen. Dies gilt nicht für sol-

ches Wissen, das als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 

des Kunden anzusehen ist. 

3.3. leogistics ist berechtigt, eine Kopie der Arbeitsergeb-

nisse und Dokumentation für Zwecke der Nacherfül-

lung im Rahmen seiner Sach-/Rechtsmängelhaftung zu 

behalten und zu nutzen. 

3.4. Voraussetzung für die Rechtseinräumung nach Ziff. 3.1 

bzw. 3.2 ist die vollständige Bezahlung der vereinbarten 

Vergütung sowie bei Werkleistungen zusätzlich die Ab-

nahme der zu erbringenden Arbeitsergebnisse. 

 

4. Arbeitsergebnisse Dritter  

4.1. Der Kunde kann – soweit im Leistungsumfang vorgese-

hen – Arbeitsergebnisse Dritter zur Bearbeitung oder 

für andere Umgestaltungen an leogistics übergeben. 

4.2. Der Kunde wird sicherstellen, dass die Nutzungsbedin-

gungen für Arbeitsergebnisse Dritter einer Bearbeitung 

oder Umgestaltung sowie der Verwertung oder 

Veröffentlichung der Bearbeitung durch leogistics oder 

ihre Erfüllungsgehilfen nicht entgegenstehen. 

4.3. Der Kunde stellt leogistics und ihre Erfüllungsgehilfen 

von jeglicher Haftung für Ansprüche Dritter frei, die auf-

grund einer unberechtigten Übergabe zur Bearbeitung 

oder Umgestaltung entstehen, soweit nicht Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit von leogistics oder ihren Er-

füllungsgehilfen vorliegt. 

 

5. Freeware, Shareware und Open Source Software 

5.1. Sofern die Arbeitsergebnisse Freeware, Shareware 

oder Open Source Software (im Folgenden „OSS“ ge-

nannt) enthalten, wird leogistics dem Kunde für die 

Nutzung dieser OSS keine Vergütung oder Lizenzgebühr 

in Rechnung stellen. leogistics haftet für Mängel der 

OSS nur im Fall des arglistigen Verschweigens. Jede wei-

tere Haftung ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahr-

lässigkeit, außer bei Schäden aus der Verletzung des Le-

bens, des Körpers oder der Gesundheit. In diesen Fällen 

haftet leogistics auch bei einer einfach fahrlässigen 

Pflichtverletzung. In Fällen der Produkthaftung haftet 

leogistics nach dem Produkthaftungsgesetz. Bezüglich 

der OSS gelten die spezifischen Nutzungsbedingungen, 

die entweder Teil der Dokumentation sind oder dem 

Kunde von leogistics übergeben werden. Auf Anfrage 

des Kunden wird leogistics diesem eine Kopie des 

Source Codes der Open Source Software übergeben. 

Wenn und soweit sich die Regelungen in diesem Ver-

trag und die OSS-Bedingungen widersprechen, gehen 

im Hinblick auf die OSS die OSS-Bedingungen allen an-

deren vertraglichen Bedingungen vor. 

 

6. Vergütung 

6.1. Time & Material 

Werk- und Dienstleistungen werden, sofern nicht an-

ders vereinbart, nach Aufwand zu den angebotenen 

Stundensätzen, hilfsweise zu den üblichen Stundensät-

zen der leogistics, zuzüglich der für die Erbringung der 

Leistungen erforderlichen Auslagen und Aufwendun-

gen, insbesondere Reisekosten (Reisezeiten, Fahrtkos-

ten, Übernachtungskosten, etc.) und Spesen in Rech-

nung gestellt. Dasselbe gilt für Leistungen außerhalb 

des vereinbarten Leistungsumfangs und Mehraufwand 

infolge unzutreffender/unvollständiger Angaben des 

Kunden oder unberechtigter Mängelrügen, 
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unsachgemäßen Systemgebrauchs oder Pflichtverlet-

zungen des Kunden.  

6.2. Preisangaben für Leistungen, die nach Aufwand vergü-

tet werden, sind Schätzangaben. Die einer Schätzung 

zugrundeliegenden Mengenansätze beruhen auf einer 

nach bestem Wissen durchgeführten Bewertung des 

Leistungsumfangs zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-

ses. Sie können sich durch tatsächliche Gegebenheiten 

ändern. Falls die leogistics im Verlaufe der Leistungser-

bringung feststellt, dass die Schätzung überschritten 

wird, wird sie den Kunden davon unverzüglich benach-

richtigen. 

6.3. Bei aufwandsbezogener Abrechnung weist die leogis-

tics die geleisteten Arbeitsstunden und angefallenen 

Reisezeiten, Kosten und Spesen zu den jeweils gültigen 

Stunden- bzw. Tagessätzen zu den im Zeitpunkt der 

Leistung gültigen Preisen zusammen mit einer kurzen 

Tätigkeitsbeschreibung in Tätigkeitsnachweisen, sowie 

Reisekosten nach Aufwand und Beleg, zum Ende eines 

jeden Monats – soweit der Arbeitszeitraum kürzer ist, 

am Ende dieses Zeitraums – nach. Geht der leogistics 

auf einen ordnungsgemäßen Tätigkeitsnachweis inner-

halb von fünf (5) Werktagen keine schriftliche Bean-

standung des Kunden zu, gilt der Tätigkeitsnachweis als 

genehmigt. Abgerechnet wird je angefangene halbe 

Stunde. Der Kunde ist nicht berechtigt, Kontingente ab-

zurufen, die vier (4) Personenstunden pro Tag unter-

schreiten, es sei denn, dies ist ausdrücklich vereinbart 

oder eine vertragsgemäße Erbringung der Leistung er-

fordert geringere Tageskontingente. Ein Personentag 

umfasst acht (8) Arbeitsstunden. 

6.4. Bei aufwandsbezogener Vergütung erfolgt die Rech-

nungsstellung zu Beginn des Folgemonats nach der 

Leistungserbringung bzw. bei einem kürzeren Leis-

tungszeitraum nach vollständiger Erbringung der Leis-

tung, falls nichts anderes vereinbart ist. 

6.5. Festpreis 

Im Falle eines vereinbarten Festpreises wird die leogis-

tics die Vergütung gemäß Zahlungsplan im Vertrag 

oder, falls ein solcher nicht vereinbart ist, nach vollstän-

diger Leistungserbringung in Rechnung stellen.  

6.6. Zahlung 

Kann der Auftrag ganz oder in Teilen aus Gründen, die 

der Kunde zu vertreten hat, nicht erbracht werden, 

bleibt der Kunde zur Leistung des Vertragspreises abzü-

glich effektiv ersparter Aufwendungen, verpflichtet. 

6.7. Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen 

nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.  

6.8. Die Umsatzsteuer sowie etwaige andere gesetzliche 

Abgaben werden in der jeweils gültigen, gesetzlichen 

Höhe gesondert in Rechnung gestellt. Dies bezieht sich 

auch auf öffentliche Abgaben bei Lieferungen ins Aus-

land. Preisangaben im Vertrag verstehen sich netto zu-

züglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

6.9. Soweit der Kunde in Zahlungsverzug gerät, wird der 

ausstehende Betrag mit 9 Prozentpunkten über dem je-

weils gültigen Basiszinssatz verzinst. Die Geltendma-

chung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlos-

sen. Darüber hinaus ist die leogistics zur Leistungsver-

weigerung berechtigt, wenn der Kunde eine fällige 

Rechnung trotz Mahnung nicht ausgleicht. 

 

7. Abtretung, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

7.1. Der Kunde kann wegen Mängeln nur aufrechnen oder 

Zahlungen zurückbehalten, soweit ihm tatsächlich Zah-

lungsansprüche wegen Sach- oder Rechtsmängeln der 

Leistung zustehen. Wegen sonstiger Mängelansprüche 

kann der Kunde Zahlungen nur zu einem unter Berück-

sichtigung des Mangels verhältnismäßigen Teil zurück-

behalten. Der Kunde hat kein Zurückbehaltungsrecht, 

wenn sein Mangelanspruch verjährt ist. Im Übrigen 

kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräf-

tig festgestellten Forderungen aufrechnen oder eine 

Zurückbehaltung ausüben.  

7.2. Eine Abtretung durch den Kunden bedarf der vorheri-

gen schriftlichen Einwilligung der leogistics. 

 

8. Leistungserbringung 

8.1. Die von der leogistics für den Kunden zu erbringenden 

Leistungen sowie der Ort der Leistungserbringung sind 

im Vertrag festgelegt. Sofern zwischen den Vertrags-

parteien im Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, 

ist der Ort der Leistungserbringung der Dienstsitz des 

jeweiligen Mitarbeiters der leogistics. 

8.2. Auf Wunsch des Kunden erbringt die leogistics die ver-

einbarten Leistungen in dessen Räumen. Die Mitarbei-

ter der leogistics werden selbst dann nicht in den Be-

trieb des Kunden eingegliedert. Allein leogistics ist eige-

nen Mitarbeitern gegenüber weisungsbefugt.  

8.3. leogistics entscheidet, welche Mitarbeiter zur Leis-

tungserbringung eingesetzt werden und ist jederzeit 

berechtigt, nach Mitteilung gegenüber dem Kunden, 
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einen Mitarbeiter gegen einen mindestens gleich quali-

fizierten anderen Mitarbeiter auszutauschen. 

8.4.  Beide Vertragspartner benennen (wechselseitig) einen 

Projektleiter, der als Verantwortlicher beim jeweiligen 

Vertragspartner für den Zeitraum der Vertragsdurch-

führung fungiert. 

8.5. Die Pflichten des Kunden beinhalten die pünktliche 

Durchführung der im Vertrag genannten Mitwirkungs-

verpflichtungen. Hierzu zählen insbesondere die Über-

lassung der erforderlichen Unterlagen, Informationen, 

Programme und Ausstattung, die für die Durchführung 

dieses Vertrages beim Kunden von Bedeutung sind und 

die Bereitstellung des erforderlichen Personals. 

 

9. Zusammenarbeit der Parteien 

9.1. Der Kunde ist verpflichtet, die zur vertragsgemäßen Er-

bringung der Leistung erforderlichen Mitwirkungs-

pflichten und Erklärungen qualifiziert und rechtzeitig zu 

erbringen bzw. abzugeben. Jede Vertragspartei be-

nennt je Projekt einen sachkundigen Mitarbeiter (in der 

Regel Projektleiter), der zur Durchführung des Vertra-

ges erforderliche Auskünfte erteilen und Entscheidun-

gen entweder treffen oder herbeiführen kann. Kommt 

der Kunde mit der Erfüllung der in seiner Verantwor-

tung liegenden Handlungen in Verzug, ruht für die 

Dauer des Verzugs die Leistungsverpflichtung der leo-

gistics, die ohne diese Handlung nicht oder nur mit un-

verhältnismäßigem Mehraufwand erbracht werden 

kann. Dadurch verursachter Mehraufwand ist der leo-

gistics zusätzlich zu der vereinbarten Vergütung auf der 

Grundlage der jeweils geltenden Tages- bzw. Stundens-

ätze vom Kunden zu erstatten. § 643 BGB bleibt unbe-

rührt. Ist ein Terminplan vereinbart, verschieben sich 

die Termine entsprechend der Dauer der Verzögerung. 

9.2. Wird die leogistics bei der Leistungserbringung auf an-

dere Weise behindert, wird sie dies dem Kunden mit-

teilen. Die Mitteilung soll Angaben zu der voraussichtli-

chen Dauer der Hindernisse enthalten. Ausführungs-

fristen verlängern sich angemessen, soweit die Hinder-

nisse nicht durch die leogistics oder deren Erfüllungsge-

hilfen zu vertreten sind. 

 

10. Abnahme (nur Werkleistungen) 

Bei allen einer Abnahme zugänglichen Werkleistungen 

(nachfolgend Leistungen) gilt Folgendes:  

10.1. Der Kunde hat nach Zugang des schriftlichen Abnahme-

verlangens der leogistics die Abnahme zu erklären, so-

weit keine andere Frist vereinbart wurde bei  

• Dokumenten (z.B. Konzept, Pflichtenheft, Stu-

die, Dokumentation etc.) innerhalb von 5 Ar-

beitstagen, oder 

• bei der Erstellung einer Softwarelösung unver-

züglich, jedoch spätestens innerhalb von 10 

Arbeitstagen.  

• einer erneuten Abnahme unverzüglich. 

10.2. Der Kunde kann sich während dieses Prüfungszeitrau-

mes davon überzeugen, dass die Leistungen vertrags-

gemäß erbracht wurden. Der Kunde stellt der leogistics 

die zur Durchführung der Abnahmeprüfung erforderli-

chen und im Test- und Abnahmeplan beschriebenen 

Voraussetzungen, insbesondere Testdaten, Arbeits-

plätze, Geräte und Testfälle (unter Angabe von Zweck, 

Eingaben und erwarteter Systemreaktion) rechtzeitig 

vor Beginn der Abnahmeprüfung für dessen Qualitäts-

sicherung zur Verfügung. Stellt der Kunde die zur 

Durchführung der Abnahme erforderlichen Vorausset-

zungen gemäß Vertrag trotz schriftlicher Aufforderung 

nicht zur Verfügung, gelten die Leistungen nach Ablauf 

von 10 Arbeitstagen nach dem Aufforderungsschreiben 

als abgenommen. Der Kunde ist verpflichtet, der leogis-

tics unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn ihm wäh-

rend der Abnahmeprüfung Abweichungen gegenüber 

den vertraglich festgelegten Anforderungen bekannt 

werden. 

10.3. Über die Abnahme wird die leogistics ein schriftliches 

Protokoll anfertigen, dessen Richtigkeit der Kunde 

durch Unterzeichnung bestätigt. In diesem Protokoll 

sind alle festgestellten Mängel beschrieben und die 

Gründe einer etwaigen Abnahmeverweigerung ab-

schließend aufgeführt. Soweit nichts anderes verein-

bart ist, werden abgrenzbare Teilleistungen auch ein-

zeln nach diesen Regelungen abgenommen. Bereits er-

klärte Teilabnahmen bleiben von späteren Abnahme-

prüfungen für andere Leistungen unberührt.  

10.4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird ein gerügter 

Mangel einer der folgenden Kategorien zugeordnet: 

Kategorie 1 Der Fehler führt dazu, dass die abzu-

nehmende Leistung oder wichtige 

Teilleistungen nicht genutzt werden 

kann bzw. können. 
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Kategorie 2 Der Fehler bedingt Nutzungsein-

schränkungen der Leistung, die je-

doch in einer für den Kunden zumut-

baren Weise und Dauer durch geeig-

nete Maßnahmen umgangen wer-

den können. 

Der Fehler wirkt sich jedoch nicht so 

weitgehend auf die Funktionsfähig-

keit aus, dass die Nutzbarkeit der 

Leistung oder der abzunehmenden 

Teilleistung ausgeschlossen ist. 

Kategorie 3 Die Leistung ist mit einem Mangel 

behaftet, der die Nutzbarkeit nur 

unerheblich einschränkt. 

10.5. Der Kunde ist zu einer Verweigerung der Abnahme nur 

wegen Mängel der Kategorie 1 (siehe Ziffer 10.4) be-

rechtigt. Mängel der Kategorien 2 und 3 hindern die Ab-

nahme der Leistung nicht, sondern sind im Rahmen der 

Nacherfüllung zu beheben. Mängel der Kategorie 1 

wird leogistics unverzüglich beseitigen, den Kunden 

hierüber schriftlich informieren und ggf. die Leistungen 

erneut zur Abnahme stellen; der Kunde wird die Leis-

tungen bei Vorliegen der Abnahmevoraussetzungen 

unverzüglich schriftlich abnehmen. Mängel der Katego-

rie 2 werden binnen sechs (6) Wochen beseitigt; Män-

gel der Kategorie 3 innerhalb angemessener Frist. 

10.6. Bereits erklärte Teilabnahmen bleiben von späteren 

Abnahmeprüfungen für andere Leistungen unberührt. 

Gleiches gilt für bereits durchgeführte Prüfungen, au-

ßer, soweit diese von einem Mangel oder seiner Besei-

tigung betroffen sind. 

10.7. Der Kunde wird die Leistung anschließend bei Vorliegen 

der Abnahmevoraussetzungen unverzüglich schriftlich 

abnehmen. Soweit nach dem Vertrag ein Planungsdo-

kument und darauf basierend die Erstellung von Soft-

ware geschuldet wird, beginnt die leogistics mit der Er-

stellung der Software erst nach erfolgter Abnahme des 

Planungsdokuments. 

10.8. Die Leistungen gelten – auch ohne ausdrückliche Erklä-

rung des Kunden und ohne Abnahmeverlangen der le-

ogistics als abgenommen,  

a) wenn der Kunde die Leistung zu anderen als zu 

Testzwecken in Gebrauch nimmt, oder  

b) der Kunde die Arbeitsergebnisse nach Bereitstel-

lung zur Abnahme über einen Zeitraum von we-

nigstens 6 Wochen bestimmungsgemäß im Pro-

duktivbetrieb eingesetzt hat, es sein denn, die Ab-

nahme wird berechtigt verweigert, oder 

c) mit Bezahlung, außer der Kunde hat berechtigter-

weise die Abnahme verweigert, oder 

d) wenn der Kunde innerhalb einer ihm dafür von le-

ogistics gesetzten angemessenen Frist keine Män-

gel rügt, die die Abnahme hindern und leogistics 

bei der Fristsetzung auf diese Folgen hingewiesen 

hat. 

10.9. Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden abgrenz-

bare Teilleistungen auch einzeln nach diesen Regelun-

gen abgenommen. 

10.10. Eine produktive Nutzung der Arbeitsergebnisse ohne 

vorherige Testphase erfolgt auf Risiko des Kunden. 

 

11. Sachmängel (nur Werkleistungen) 

11.1. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bei Mängeln 

(§§ 634 ff. BGB) bleiben unberührt, sofern nicht nach-

folgend ausdrücklich eine spezielle Regelung getroffen 

wird. Die leogistics gewährleistet, dass die Werkleis-

tung im Wesentlichen der Leistungsbeschreibung ent-

spricht. Eine Garantie bedarf der ausdrücklichen 

schriftlichen Bezeichnung als solche. 

11.2. Verlangt der Kunde wegen eines Mangels Nacherfül-

lung, so kann die leogistics nach eigener Wahl den Man-

gel beseitigen oder ein neues Werk herstellen. Bei Soft-

ware kann die Nacherfüllung auch durch Übergabe 

oder Installation einer neuen Programmversion oder ei-

ner Umgehungslösung erfolgen. leogistics steht eine 

nach den Umständen des Einzelfalles angemessene und 

dem Kunden zumutbare Anzahl von Nachbesserungs-

versuchen zu. 

11.3. Mängel sind durch eine nachvollziehbare Schilderung 

der Fehlersymptome und zum Nachweis geeignete 

schriftliche Aufzeichnungen, hard copies o.ä. schriftlich 

zu rügen, so dass die Reproduktion des Fehlers ermög-

licht wird. Gesetzliche Untersuchungs- und Rügepflich-

ten bleiben unberührt. 

11.4. Die Gewährleistungsfrist für Mängelansprüche beträgt 

12 Monate ab Abnahme der Werkleistung; bei unbe-

rechtigter Abnahmeverweigerung und im Falle des 

§ 646 BGB ab Vollendung des Werks. Ansprüche wegen 
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eines arglistig verschwiegenen Mangels unterliegen der 

regelmäßigen Verjährung. 

11.5. Vom Kunden veranlasste Änderungen oder Erweiterun-

gen der Werkleistung schließen die Gewährleistung der 

leogistics aus, es sei denn, dass die Änderung oder Er-

weiterung für den Mangel nachweislich nicht ursächlich 

ist. Dasselbe gilt für Mängel, die auf unsachgemäße Be-

dienung oder ungeeignete Betriebsbedingungen/Be-

triebsmittel des Kunden zurückzuführen sind. 

11.6. Ist ein Mangel auf vom Kunden bereitgestellte Informa-

tionen oder auf Forderungen des Kunden zur Ausfüh-

rung der vertraglichen Leistungen zurückzuführen, so 

ist die leogistics von der Nacherfüllung für diese Mängel 

frei. 

11.7. Aufwand für die Prüfung unberechtigter Mängelrügen 

darf die leogistics entsprechend ihrer gültigen Stun-

densätze dem Kunden in Rechnung stellen. 

11.8. Ist der Kunde aufgrund von Leistungsstörungen zu ei-

nem Rücktritt vom Vertrag berechtigt, so hat er seinen 

Rücktritt binnen einer Ausschlussfrist von vierzehn (14) 

Tagen nach Vorliegen der zum Rücktritt berechtigen-

den Gründe zu erklären. Im Fall unerheblicher Mängel 

sind der Rücktritt sowie der Schadensersatzanspruch 

statt der ganzen Leistung ausgeschlossen, es sei denn, 

dass die Mängel arglistig verschwiegen worden sind. 

 

12. Rechtsmängel 

12.1. leogistics leistet Gewähr dafür, dass die von ihr überlas-

senen Leistungen frei von Rechten Dritter sind, die ei-

ner vertragsgemäßen Nutzung entgegenstehen. 

12.2. Machen Dritte solche Rechte geltend, wird leogistics 

auf eigene Kosten die Leistungen gegen die geltend ge-

machten Rechte Dritter verteidigen, sofern der Kunde 

leogistics von der Geltendmachung solcher Rechte Drit-

ter unverzüglich schriftlich unterrichtet, leogistics die 

erforderlichen Vollmachten und Befugnisse einräumt 

sowie angemessene und zumutbare Unterstützungs-

handlungen erbringt. Der Kunde ist nicht berechtigt, 

Ansprüche Dritter anzuerkennen und hat jegliche Aus-

einandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtli-

cher Regelungen entweder leogistics zu überlassen 

oder nur im Einvernehmen zu führen. 

12.3. Soweit Rechtsmängel bestehen, ist leogistics nach eige-

ner Wahl berechtigt, die vertragsgemäße Nutzung der 

Leistungen durch geeignete Maßnahmen gegen die 

Geltendmachung der Rechte Dritter zu 

verteidigen/durchzusetzen oder sie in der Weise zu ver-

ändern oder zu ersetzen, dass Rechte Dritter nicht ver-

letzt werden bzw. Dritte eine Rechtsverletzung nicht 

geltend machen. Die vereinbarte Funktionalität der 

Leistungen darf durch die Verteidigungshandlungen je-

doch nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. leogis-

tics ist weiterhin verpflichtet, die dem Kunden entstan-

denen notwendigen erstattungsfähigen Kosten der 

Rechtsverfolgung zu erstatten. 

12.4. Scheitert die Mängelbehebung gemäß Ziffer 12.3 bin-

nen einer vom Kunden gesetzten angemessenen Nach-

frist, kann der Kunde unter den gesetzlichen Vorausset-

zungen vom Vertrag zurücktreten oder mindern und 

Schadensersatz, im Rahmen der Haftungsgrenzen der 

Ziffer 13 verlangen. 

12.5. Im Übrigen gelten die Ziffern 11.4 bis 11.8 entspre-

chend. 

 

13. Haftung 

13.1. leogistics haftet auf Schadens-, Aufwendungs- und Frei-

stellungsersatz aus jeglichem Rechtsgrund der Höhe 

nach entsprechend den Bedingungen der Buchstaben 

a) bis e): 

a) Die Haftung der leogistics für Schäden, die von leo-

gistics oder von einem Erfüllungsgehilfen oder ge-

setzlichen Vertreter der leogistics vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursacht werden, ist der Höhe 

nach unbegrenzt. 

b) Bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit ist die Haftung, auch 

bei einer einfach fahrlässigen Pflichtverletzung der 

leogistics oder eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen der leogistics der Höhe nach un-

begrenzt. 

c) Unbegrenzt der Höhe nach ist die Haftung auch für 

Schäden, die auf schwerwiegendes Organisations-

verschulden der leogistics zurückzuführen sind, so-

wie für Schäden, die durch Fehlen einer garantier-

ten Beschaffenheit hervorgerufen werden (§§ 444, 

639 BGB). 

d) Im Fall einer fahrlässigen Verletzung einer wesent-

lichen Vertragspflicht ist die Haftung der leogistics 

auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schadens begrenzt. Eine wesentliche 

Vertragspflicht in diesem Sinn ist jede Pflicht, wel-

che die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrags 
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erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Kunde vertraut und auch vertrauen darf. Dies gilt 

besonders für die Pflicht der leogistics zur vertrags-

gemäßen Herstellung eines Werkes. Die Parteien 

sind sich einig, dass der vorhersehbare, typischer-

weise eintretende Schaden 100.000 € oder, falls 

höher, den Auftragswert nicht übersteigt. Die Par-

teien können bei Abschluss eines Einzelvertrages 

eine weitergehende Haftung gegen gesonderte 

Vergütung vereinbaren.  

e) In Fällen der Produkthaftung haftet leogistics nach 

dem Produkthaftungsgesetz. 

 

13.2. Jede weitere Haftung der leogistics auf Schadensersatz, 

insbesondere Haftung ohne Verschulden, ist ausge-

schlossen. 

13.3. Ist ein Schaden sowohl auf ein Verschulden der leogis-

tics als auch auf ein Verschulden des Kunden zurückzu-

führen, muss sich der Kunde sein Mitverschulden an-

rechnen lassen. 

13.4. Der Kunde ist für eine regelmäßige, der Bedeutung der 

Daten angemessene Sicherung der eigenen Systeme in-

klusive der Daten verantwortlich. Bei einem von leogis-

tics verschuldeten Datenverlust haftet leogistics des-

halb ausschließlich für die Kosten der Vervielfältigung 

der Daten von den vom Kunden zu erstellenden Sicher-

heitskopien und für Kosten der Wiederherstellung der 

Daten, die auch bei einer ordnungsgemäß erfolgten Si-

cherung der Daten verloren gegangen wären. 

13.5. leogistics übernimmt keine Haftung für den Inhalt, die 

Funktionalität und die Fehlerfreiheit von nicht von leo-

gistics hergestellter Software (insbesondere SAP-Stan-

dard Software). Diese Gewährleistung obliegt aus-

schließlich dem Hersteller der Software. 

 

14. Geheimhaltung, Datenschutz 

14.1. Die Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen Infor-

mationen, die ihnen bei der Durchführung dieses Ver-

trags bekannt werden, vertraulich zu behandeln und 

nur für vertraglich vereinbarte Zwecke zu verwenden. 

Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Bestim-

mung sind insbesondere: Produkte (Software in Objekt- 

und/oder Quellcode nebst Dokumentation), Informati-

onen, Unterlagen, Angaben, Daten, leogistics Coding 

und Customizing, Know-how, Konzepte, Ausschrei-

bungsunterlagen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, 

Angaben über Herstellungsprozesse, geschäftliche Be-

ziehungen, Geschäftsstrategien, Businesspläne, Finanz-

planung, Personalangelegenheiten.  

14.2. Ausgenommen von der Geheimhaltung sind lediglich 

vertrauliche Informationen, die zum Zeitpunkt der Of-

fenlegung öffentlich zugänglich waren oder danach öf-

fentlich zugänglich geworden sind, die die empfan-

gende Vertragspartei ohne Verletzung einer unmittel-

bar oder mittelbar bestehenden Vertraulichkeitspflicht 

von einem Dritten erlangt hat, zum Zeitpunkt der Of-

fenlegung bereits im Besitz der empfangenen Vertrags-

partei oder ihr bekannt waren, oder die von der emp-

fangenden Vertragspartei unabhängig von den vertrau-

lichen Informationen entwickelt wurden. Die Pflicht zur 

Vertraulichkeit besteht auch nach Beendigung des Ver-

tragsverhältnisses für zwei Jahre fort. Dies gilt nicht für 

personenbezogene Daten, welche die Parteien zeitlich 

unbeschränkt vertraulich behandeln werden. 

14.3. Betriebsgeheimnisse und Know-how der anderen Ver-

tragsseite dürfen nicht ohne deren vorherige schriftli-

che Genehmigung verwertet werden. 

14.4. leogistics wird insbesondere alle bei der Datenverarbei-

tung eingesetzten Mitarbeiter auf das Datengeheimnis 

verpflichten. Der Kunde versichert, alle gesetzlich not-

wendigen Voraussetzungen (z.B. durch Einholung von 

Einwilligungserklärungen) geschaffen zu haben, um le-

ogistics eine datenschutzkonforme Leistungserbrin-

gung zu ermöglichen. Sofern leogistics personenbezo-

gene Daten im Auftrag des Kunden erhebt, verarbeitet 

oder nutzt, werden die Parteien hierzu eine gesonderte 

Auftragsverarbeitungsvereinbarung schließen. Die Auf-

tragsverarbeitung erfolgt gemäß den Weisungen des 

Kunden. Der Kunde ist insoweit für die Rechtmäßigkeit 

der Datenweitergabe und –verarbeitung allein verant-

wortlich. 

14.5. Den Parteien ist bekannt, dass eine elektronische und 

unverschlüsselte Kommunikation (z.B. per E-Mail) mit 

Sicherheitsrisiken behaftet ist. Bei dieser Art der Kom-

munikation werden sie daher keine Ansprüche geltend 

machen, die durch das Fehlen einer Verschlüsselung 

begründet sind, außer soweit eine Verschlüsselung ver-

einbart worden ist. 

14.6. Die Gesetzestexte der DSGVO (Datenschutz-Grundver-

ordnung) finden Anwendung. Die Parteien verpflichten 

sich, die gesetzlichen Bestimmungen über den 
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Datenschutz zu beachten und die Einhaltung dieser 

Bestimmungen ihren Mitarbeitern aufzuerlegen.  

14.7. Sofern leogistics Zugang zu Hard- und Software des 

Kunden erhält, bezweckt dies keine geschäftsmäßige 

Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen 

Daten. Vielmehr geschieht ein Transfer von personen-

bezogenen Daten nur in Ausnahmefällen und als ne-

benfolge der vertragsgemäßen Leistung der leogistics.  

14.8. Der Kunde versichert, alle gesetzlich notwendigen Vo-

raussetzungen (z.B. durch die Einholung von Einwilli-

gungserklärungen) geschaffen zu haben, um der leogis-

tics eine datenschutzkonforme Leistungserbringung zu 

ermöglichen. Sofern leogistics personenbezogene Da-

ten im Auftrag des Kunden erhebt, verarbeitet oder 

nutzt, werden die Parteien hierzu eine gesonderte Auf-

tragsverarbeitungsvereinbarung schließen. Die Auf-

tragsverarbeitung erfolgt entsprechend den Weisun-

gen des Kunden. Der Kunde ist insoweit für die Recht-

mäßigkeit der Datenweitergabe und -verarbeitung al-

lein verantwortlich. 

14.9. Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass seine mit dem 

Vertrag im Zusammenhang stehenden Daten, insbe-

sondere Namen, Geschäftsadressen, Telefonnummern 

und E-Mail-Adressen von Mitarbeitern und Subunter-

nehmern, zum Zwecke der Durchführung der Ge-

schäftsbeziehung von leogistics und deren Subunter-

nehmern in internen Systemen verarbeitet, genutzt 

und an mit leogistics verbundene Unternehmen über-

mittelt werden können. Diese Einwilligung kann der 

Kunde jederzeit widerrufen. 

 

15. Referenzangaben 

leogistics ist berechtigt, den Namen des Kunden, des-

sen Marke sowie Informationen über das Projekt unter 

Beachtung der vorgenannten Geheimhaltungspflicht 

bis auf Widerruf als Referenz oder zu Marketingzwe-

cken zu verwenden. Hierbei handelt es sich insbeson-

dere um die Verwendung in Marketing-Broschüren, In-

ternetauftritten, Projektanträgen sowie internen und 

externen Präsentationen im Sinne einer Aufzählung der 

relevanten Kunden der leogistics. Diese Einwilligung 

kann der Kunde jederzeit widerrufen.  

 

16. Kündigung 

16.1. Die Kündigung von Dienst- und Werkverträgen ist unter 

den gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen 

(§§ 648, 648 a BGB) zulässig. Beide Parteien sind be-

rechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu 

kündigen. 

16.2. Ein wichtiger Grund liegt für leogistics insbesondere 

dann vor, wenn über das Vermögen des Kunden ein In-

solvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung man-

gels Masse abgelehnt wird oder wenn sich die Vermö-

gensverhältnisse des Kunden wesentlich verschlech-

tern. 

16.3. Im Falle eines Change of Control hat leogistics das 

Recht, diesen Vertrag fristlos zu kündigen. Der Kunde 

ist verpflichtet, leogistics unverzüglich über einen be-

vorstehenden Change of Control zu informie-

ren.  "Change of Control" bezieht sich auf jegliche 

Transaktionen oder Ereignisse, bei dem eine Partei die 

Kontrolle über den Kunden erwirbt oder übernimmt, 

sei es durch den Erwerb von Aktien, Fusion, Über-

nahme, Konsolidierung oder anderweitig. "Kontrolle" 

bedeutet in diesem Fall den Besitz von mehr als 50% 

der Stimmrechte oder des Kapitals des Kunden. 

16.4. Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 

 

17. Schlussbestimmungen 

17.1. Der Vertrag, die vorstehenden Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen für Werk- und Dienstleistungen und die 

Vertragsanlagen geben den Inhalt der getroffenen Ver-

einbarungen vollständig wieder. Mündliche Nebenab-

reden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen 

bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Ände-

rung dieser Schriftformklausel. 

17.2. Die vollständige oder teilweise Übertragung von Rech-

ten und Pflichten der leogistics aus diesem Vertrag auf 

Dritte ist nur nach vorheriger Zustimmung des Kunden 

möglich. Der Kunde wird seine Zustimmung nur aus 

wichtigem Grund verweigern. Verbundene Unterneh-

men i.S.d. §§ 15 ff. AktG sind keine Dritten im Sinne die-

ses Vertrages. 

17.3. Soweit leogistics ihre vertraglichen Leistungen infolge 

von von leogistics nicht zu vertretenden Umständen, 

insbesondere auf Grund von höherer Gewalt, nicht 

oder nicht fristgerecht erbringen kann, ruhen bzw. ver-

schieben sich die Leistungspflichten und müssen zwi-

schen den Parteien einvernehmlich neu festgelegt wer-

den. Zu höherer Gewalt im Sinne dieses Abschnitts zäh-

len z.B. Naturkatastrophen jeder Art (insbesondere 
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Unwetter, Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanaus-

brüche), aber auch Brände, Epidemien, Verkehrsun-

fälle, Geiselnahmen, Kriege, Unruhen, Bürgerkriege, 

Revolutionen, Terrorismus, Sabotage, bei einem Drit-

ten stattfindende Streiks, Atom- / Reaktorunfälle, im in-

dustriellen Sinne Maschinenschäden / Produktionsstö-

rungen oder sonstige für leogistics unabwendbare Er-

eignisse, welche die Erfüllung des Auftrags ganz oder 

teilweise, dauernd oder vorübergehend unmöglich ma-

chen. Die hieraus resultierenden Terminverschiebun-

gen führen nicht zum Verzug oder einer Schlechtleis-

tung seitens leogistics und somit weder zu Schadener-

satz noch zu Vertragsstrafen. 

17.4. Sind oder werden einzelne Bestimmungen des Vertra-

ges, dieser AGB oder weiterer Vertragsanlagen unwirk-

sam, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

davon unberührt. Ungültige Bestimmungen sind ein-

vernehmlich durch solche zu ersetzen, die unter Be-

rücksichtigung der Interessenlage der Vertragsparteien 

den gewünschten wirtschaftlichen Zweck zu erreichen 

geeignet sind. Entsprechendes gilt für Vertragslücken. 

17.5. Keine der Parteien darf während der Laufzeit des jewei-

ligen Vertrages und für einen Zeitraum von zwölf (12) 

Monaten nach dessen Beendigung wissentlich Mitar-

beiter der anderen Partei abwerben oder einstellen, 

ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der an-

deren Partei. Diese Bestimmung schränkt nicht das 

Recht einer der Parteien ein, in den Medien allgemein 

zu werben oder zu rekrutieren. 

17.6. Der Kunde erkennt an, dass die Leistungen gemäß die-

sen AGB oder einem separaten Vertrag, der auch Tech-

nologien beinhaltet, verschiedenen Exportkontrollge-

setzen und -vorschriften über Embargos, Sanktionen 

wirtschaftlicher, kommerzieller oder finanzieller Art 

und anderen restriktiven Maßnahmen des Landes, in 

dem die Leistungen erbracht oder empfangen werden, 

unterliegen können. Der Kunde bestätigt, dass er diese 

restriktiven Regeln und Vorschriften strikt einhält und 

befolgt und die Leistungen nicht in ein unter Einschrän-

kungen liegendes oder eingeschränktes Land exportiert 

oder reexportiert, ohne alle erforderlichen Genehmi-

gungen und Zulassungen eingeholt zu haben. Die 

Ausfuhr der Vertragsgegenstände und der Unterlagen 

kann u.a. aufgrund ihrer Art oder ihres Verwendungs-

zwecks der Genehmigungspflicht unterliegen. 

17.7. Sollten sich Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 

mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einer 

separaten Vereinbarung oder Vertrag ergeben, werden 

sich beide Parteien bemühen, diese Streitigkeiten in-

nerhalb einer Frist von dreißig (30) Tagen ab dem Da-

tum des ersten Auftretens dieser Streitigkeiten gütlich 

beizulegen. Für den Fall, dass die Parteien innerhalb der 

Frist von dreißig (30) Tagen (gerechnet von der Mittei-

lung einer Partei an die andere Partei, dass eine Strei-

tigkeit entstanden ist) keine Einigung erzielen, wird 

jede solche Streitigkeit, die sich aus oder im Zusammen-

hang mit dieser Vereinbarung ergibt, einschließlich al-

ler Fragen bezüglich ihrer Existenz, Gültigkeit oder Be-

endigung, an die Gerichte in Deutschland verwiesen 

und von diesen endgültig entschieden. 

17.8. Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten, juristischen Per-

sonen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtli-

chen Sondervermögen ist Heidelberg.  

17.9. Alle unter Geltung dieser AGB geschlossenen Verträge 

zwischen den Parteien unterliegen dem Recht der Bun-

desrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Kauf-

rechts (CISG United Nations Convention on Contracts 

for International Sale of Goods vom 11.04.1980). Eine 

Zurückweisung auf ausländisches Recht nach den 

Grundsätzen des internationalen Privatrechts (IPR) 

wird ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


